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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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122	� Öffentliche Bekanntmachung
	� Einreichung von Listenwahlvorschlägen – Klar-

stellung zur Anwendbarkeit des § 15a KWahlG 
NRW und der korrespondierenden Vorschriften 
der KWahlO NRW

Der Wahlleiter des Regionalverbandes Ruhr gibt hiermit öf-
fentlich bekannt, dass der Verfassungsgerichtshof NRW mit 
Beschluss vom 06.05.2025 den § 15a Absatz 1 des Gesetzes 
über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(KWahlG NRW) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung 
des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlbezogener 
Vorschriften vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) gemäß § 
61 Absatz 3 VerfGHG NRW für nichtig erklärt hat, da diese 
Vorschrift gegen Artikel 4 Absatz 1 der Landesverfassung 
i.V.m. Artikel 9 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt (Verf-
GH 30/23.VB-2).

Folglich müssen Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 des 
Wählergruppentransparenzgesetzes einer Pflicht zur Re-
chenschaftslegung verpflichtet sind, dem jeweiligen Wahl-
vorschlag keine vom Präsidenten des Landtags erteilte 
Bescheinigung nach § 4 Absatz 2 Wählergruppentranspa-
renzgesetz mehr beifügen.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Absätze 2 bis 
7 des § 15a KWahlG NRW weiterhin ihre Gültigkeit behal-
ten. Demnach gelten weiterhin insbesondere folgende Be-
sonderheiten für Wählergruppen:

	 •	� Nicht rechenschaftspflichtige Wählergruppen haben 
nach § 15a Absatz 2 KWahlG zusammen mit dem Wahl-
vorschlag eine Erklärung darüber einzureichen, ob und 
in welcher Gesamthöhe sie in den vorangehenden zwölf 
Monaten Zuwendungen erhalten hat. Zuwendungen 
von einzelnen Personen sind gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 
WählGTranspG anzugeben.

	 •	� Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahl-
vorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine Zuwen-
dung, die die Bedingungen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 
4 WählGTranspG erfüllt, teilt sie dies dem Wahlleiter 
unter Angabe des Namens und der Anschrift der Person 
sowie der Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich mit 
(§ 15a Abs. 3 KWahlG)
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Zum Nachweis von Vorstand, Satzung und Programm von 
Parteien und Wählergruppen sei im Übrigen erneut auf 
die Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 
10.02.2025 (MBl. vom 18.02.2025, S. 333 bis 362) verwie-
sen.

Essen, 22. Mai 2025

Der Wahlleiter

 

Garrelt Duin

Regionaldirektor
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 181
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